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Die Bundesländer haben rechtlich die Möglichkeit, die 
neuen Bezeichnungen auch für die Abschlüsse der Fach-
schulen zu nutzen.

Den drei Fortbildungsstufen ist im Gesetz ein zeitlicher 
Mindestlernumfang zugeordnet, welcher als Voraus-
setzung für den Erwerb der Fertigkeiten, Kenntnisse 
und Fähigkeiten des entsprechenden DQR-Kompetenz-
niveaus definiert wird. Eine konkrete Differenzierung des 
vorgegebenen Zeitumfangs auf spezifische Lernphasen 
(z. B. Unterricht, Selbstlernen, Praxis) erfolgt dabei nicht 
(siehe auch Bundesinstitut für Berufsbildung 2020f). 
Der Mindestlernumfang verweist auf eine Besonder-
heit der Aufstiegsfortbildung nach BBiG und HwO im 
Bildungssystem: Hier werden nur die Prüfungen und 
die Zulassung gesetzlich geregelt. Die Kurse zur Vor-
bereitung werden auf dem freien Markt angeboten, sind 
nicht verpflichtend und statistische Daten werden nicht 
umfassend erhoben. Im internationalen Kontext hatte 
das bisher zur Folge, dass der überwiegende Teil der Ab-
schlüsse in diesem Bereich nicht in den internationalen 
Bildungsstatistiken erfasst wurde, da diese auf formalen 
Inputkriterien beruhen (vgl. Kapitel D2).

Mit dem ebenfalls 2020 in Kraft getretenen novellier-
ten Aufstiegs-BAföG können inzwischen Fortbildungen 
auf allen drei Stufen konsekutiv gefördert werden (vgl. 
Kapitel B3.2). Dies entspricht der Vereinbarung in der 

Nationalen Weiterbildungsstrategie (vgl. Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales/Bundesministerium für 
Bildung und Forschung 2019).

Verhältnis zum Hochschulbereich

Mit den Abschlüssen einer Aufstiegsfortbildung nach 
BBiG und HwO, einer Fachschule bzw. -akademie sowie 
vergleichbarer landesrechtlicher Fortbildungsregelungen 
wird gleichzeitig die allgemeine Hochschulzugangs-
berechtigung erworben (vgl. Kultusministerkonferenz 
2009).302 Durch den Bund-Länder-Wettbewerb „Aufstieg 
durch Bildung: Offene Hochschulen“ wurden von 2011 
bis 2020 in zwei Wettbewerbsrunden Angebote für eine 
engere Verzahnung von beruflicher und akademischer 
Bildung erarbeitet. In einigen Bundesländern gibt es 
außerdem rechtlich die Möglichkeit, mit einem Fortbil-
dungsabschluss auf DQR-Ebene 6 direkt in ein Masterstu-
dium einzusteigen.303 

Als Alternative zu einer Berufsausbildung oder einem 
reinen Hochschulstudium haben sich duale Studiengänge 
als eine Mischform aus beiden Wegen etabliert (vgl. Ka-
pitel A6.3 und C2.3.1). Mit der Beruflichen Hochschule 

302 Voraussetzung ist hier, dass der Lehrgang mindestens 400 Unterrichtsstunden um-
fasst. 

303 Zum Beispiel in Rheinland-Pfalz.

Schaubild C1-1: Formale Abschlüsse auf den Ebenen 5 bis 7 des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR)
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Anmerkung: Es handelt sich um eine vereinfachte Darstellung, die sich nur auf die formale Zuordnung der Abschlüsse zum Berufsbildungs- und Hochschulbereich bezieht. 

Quelle: Darstellung des Bundesinstituts für Berufsbildung                                                                                                                                                    BIBB-Datenreport 2021

Bachelor
ausbildungs- 
integrierend
(trial: plus 

Fortbildung)

Höherqualifizierende Berufsbildung

      Hochschulbildung




